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Zittern und Bangen? Nicht mit der klassischen Lebensversicherung!
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Sicherheit auch während der Finanzmarktkrise
Die klassische Lebensversicherung bietet Sicherheit beim Aufbau Ihrer Altersvorsorge

Die Auswirkungen der Fi-
nanzmarktkrise sind allge-

genwärtig. Viele private Anleger
sind verunsichert und sehen in
den Aktienmärkten momentan
keine geeigneten Anlageformen
zur Absicherung ihrer Altersvor-
sorge. Gerade in schwierigen
Kapitalmarktsituationen beweist
sich durch die stabile Entwicklung
die Solidität und Attraktivität der
klassischen Kapitallebens- und
Rentenversicherung.
Garantieverzinsung
Die Sicherheit der klassischen
Kapitallebens- und Rentenversi-
cherung ist durch ihre besonde-
re Konstruktion außergewöhnlich
hoch. Die Versicherungsunter-
nehmen garantieren ihren Kun-
den sowohl die Auszahlung der
Versicherungsleistung zum Ver-
tragsende als auch die bei Ver-
tragsabschluss zugesagte Rente
für die gesamte Lebenszeit. Trotz
Schwankungen am Kapitalmarkt
kann diese Garantie nicht redu-
ziert werden. 
Die jährliche Mindestverzinsung
(Garantieverzinsung) beläuft sich
für Neuabschlüsse auf 2,25 Pro-
zent. Ältere Verträge haben Ga-
rantiezinsen von bis zu vier Pro-
zent.
Zusätzlich zu dieser Garantie-
verzinsung wird der Versicherte
an den Überschüssen beteiligt.
Überschussbeteiligung
Bei der Überschussbeteiligung
handelt es sich um eine variable
Verzinsung, die von der jeweiligen
Kapitalmarktsituation abhängig
ist. Die laufenden Überschussan-
teile werden jährlich für jeden
Vertrag festgelegt und gutge-
schrieben. Bereits gutgeschrie-

bene Überschüsse bei klassi-
schen Lebensversicherungspro-
dukten können im Nachhinein
nicht mehr geändert werden und
erhöhen somit die garantierten
Leistungen. Lediglich zukünftige
Erträge können niedriger ausfal-
len.
Strenge Anlagegrundsätze
Für Kapitalanlagen von Lebens-
versicherern gelten strenge An-
lagegrundsätze nach dem Versi-
cherungsaufsichtsgesetz (VAG).
Nach den Prinzipien der ange-
messenen Mischung, Streuung,
Sicherheit und Rentabilität wer-
den die Kapitalanlagen so ange-
legt, dass die Versicherungsge-
sellschaften die Verträge jeder-
zeit erfüllen können. Auf Grund
der restriktiven Anlagevorschrif-
ten investieren die Versicherer
zum größten Teil in festverzinsli-
che Wertpapiere und Immobi-
lien. Aktien werden nur zu einem
kleinen Teil beigemischt. Zudem
priviligiert das VAG durch das zu
bildende Sicherungsvermögen
die Versicherten. Dieses Vermö-
gen steht exklusiv zur Deckung
der Forderungen der Versicher-
ten zur Verfügung. Hierüber
wacht die staatliche Bundesan-
stalt für Finanzdienstleistungs-
aufsicht (BaFin). 
Protektor 
Lebensversicherungs-AG
Gerät ein Lebensversicherungs-
unternehmen dennoch in finan-
zielle Schwierigkeiten, ist zu-
nächst die BaFin berechtigt und
verpflichtet, alle erforderlichen
Maßnahmen zu ergreifen, um
die Erfüllbarkeit der Verpflich-
tungen sicherzustellen.
Sollten diese Maßnahmen nicht 

ausreichen, ordnet die BaFin die 
Einschaltung der gesetzlichen 
Sicherungseinrichtung, der Pro-
tektor Lebensversicherungs-AG,
an. Diese führt die Verträge im In-
solvenzfall des Lebensversiche-
rers weiter und sichert die zuge-
sagten Leistungen ohne betrags-
mäßige Beschränkung.

Klassische Lebens- und Ren-
tenversicherungen mit Garan-
tiewerten sind für sicherheits-
orientierte Menschen eine inte-
ressante Altersvorsorgemöglich-
keit. Durch die hohe Flexibilität
der Vertragsgestaltung können
auch die Risiken der Berufsunfä-
higkeit und Hinterbliebenenvor-

sorge eingeschlossen werden.
Lebensversicherungen stellen 
eine sichere Altersvorsorgemög-
lichkeit dar und sind auch in
schwierigen Finanzmarktsituatio-
nen krisenfest. Zum einen be-
steht mit der Protektor AG ein
verlässlicher Sicherungsfonds,
der im Insolvenzfall die Verträge
übernimmt, zum anderen ist ein
gesetzlicher Garantiezins fest-
gelegt, der durch den Siche-
rungsfonds ebenfalls übernom-
men würde. Wünschen Sie wei-
terführende Informationen zur
klassischen Kapitallebens- oder
Rentenversicherung, so können
Sie diese mit den Coupons  1  und  
2  anfordern.

Alle Leistungen aus Direktversicherungen sind krankenversi-
cherungspflichtig

Der 12. Senat des Bundessozialgerichtes hat am 12.11.2008 darüber ent-
schieden, dass auch die Direktversicherungen der Beitragspflicht in der
gesetzlichen Krankenversicherung unterliegen, die nach dem Ausschei-
den des Arbeitnehmers privat fortgeführt wurden. Damit sind nun alle Fall-
gruppen auf Ebene des Bundessozialgerichtes abschließend verhandelt
und insgesamt zu Ungunsten der Versicherten entschieden worden. Eine
Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes steht hierzu allerdings
noch aus. 
Näheres zu diesem Thema finden Sie im Internet unter www.ipv.de. 
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Makellose Zähne stehen für
Gesundheit, Vitalität und

Lebensfreude. Bei Zahnersatz,
Füllungen oder Implantaten wird
auf Komfort und Ästhetik Wert
gelegt. Laut Stiftung Warentest
verzeichnen zum Beispiel die
Implantathersteller Wachstums-
raten von 15 bis 40 Prozent.

Gesetzlich Versicherte erhalten
von ihren Krankenkassen je-
doch nur noch einen Festzu-
schuss auf die Regelversorgung
(zum Beispiel Brücke statt Im-
plantat), was zur Folge hat, dass
der Eigenanteil an der Finanzie-
rung hoch ist und in Zukunft
noch weiter steigen könnte.

Private Zahnzusatzversicherung
Eine private Zahnzusatzversi-
cherung ist sinnvoll, denn eine
bessere Versorgung bedingt hö-
here Kosten. Mit der Zusatzver-

sicherung wird der Eigenanteil
individuell gemindert. 

Die private Zusatzversicherung
leistet auch dann, wenn die
Krankenkasse nicht zahlt.

Zahnarzthonorare können bis
zu den Höchstsätzen der Gebüh-
renordnung für (Zahn)Ärzte (GOZ,
GOÄ) erstattet werden.

Es lohnt sich, bereits in jüngeren
Jahren eine private Zahnzusatz-
versicherung abzuschließen. Be-
sonders die Zähne von Kindern
müssen noch ein Leben lang
halten. Deshalb brauchen die
bleibenden Zähne die beste Pfle-
ge und Vorsorge beim Zahnarzt.
Der Versicherer kann Interes-
senten, die schlechte oder feh-
lende Zähne haben, ablehnen
oder Beitragszuschläge verlan-
gen.

Zu beachten ist, dass der Versi-
cherungsschutz häufig nach ei-
ner Wartezeit von acht Monaten
ab Vertragsbeginn wirksam wird. 

Es ist also nicht möglich, sich
erst dann zu versichern, wenn
eine größere Behandlung beim

Zahnarzt angeraten wurde oder
ansteht.

Die sinnvolle Zahnprophylaxe,
die Kassenpatienten selber be-
zahlen müssen, ist häufig in den
Tarifen enthalten, denn gute Vor-
sorge zahlt sich mit einer guten
Zahngesundheit aus.

IPV-Mitglieder profitieren von
Beitragsvergünstigungen bei Ab-
schluss von Neuverträgen.

Haben Sie Interesse? Gern bera-
ten wir Sie oder erstellen Ihnen
einen Versicherungsvorschlag
(Telefon 04451 929-0). 

Weitere Informationen zu diesem
Thema erhalten Sie mit dem
Coupon  3 .
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Ist eine Zahnzusatzversicherung sinnvoll?
Trend zum teuren Zahnersatz

Das Gesetz zur Modernisierung des Bilanzrechts (BilMoG), das ursprünglich bereits zum 01.01.2009 in Kraft treten sollte, wurde ver-
schoben. Nachdem die öffentliche Expertenanhörung erst am 17.12.2008 stattfand, konnte die geplante Verabschiedung im Jahr
2008 nicht mehr durchgeführt werden. Es ist zu erwarten, dass die Gesetzesverabschiedung im Frühjahr erfolgt, so dass die erst-
malige Anwendung um ein Jahr auf Geschäftsjahre, die im Jahr 2010 beginnen, verschoben wird. Mit dem Gesetz soll eine Annähe-
rung der nationalen handelsrechtlichen Praxis an die internationale Rechnungslegung erreicht werden.

Mitgliederversammlung des IPV, IHV
Die Mitglieder des Industrie-Pensions-Verein e.V. und Industrie-Hilfsverein e.V. sind eingeladen, an
den Mitgliederversammlungen am 02.07.2009 um 12:00 Uhr im IPV-Gebäude in der Niederwall-
straße 10, 10117 Berlin, teilzunehmen. Die Tagesordnungen werden ab Juni auch im Internet unter
www.ipv.de veröffentlicht. Möchten Sie teilnehmen, fordern Sie bitte telefonisch die Sitzungsunter-
lagen (Telefonnummer 04451 929-0) an.

IPV-Geschäftsbericht 2008
Anfang Juni erscheint unser Geschäftsbericht unter anderem wieder mit interessanten Interviews.
Der IPV-Vorstand ist im Gespräch mit namhaften Persönlichkeiten aus Politik und Wirtschaft zu ak-
tuellen Themen aus den Bereichen Alters- und Gesundheitsvorsorge.
Unter der oben genannten Telefonnummer können Exemplare angefordert werden.

! Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) - späteres Inkrafttreten

Gute Vorsorge - gesunde Zähne!
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Die Riester-Rente ist das Pro-
dukt mit den höchsten staat-

lichen Fördermöglichkeiten. Der
Staat unterstützt den Aufbau der
privaten Altersvorsorge mit Zula-
gen sowie mit Steuervorteilen.
Durch zahlreiche Änderungen
im Jahr 2008 ist die Riester-
Rente noch attraktiver gewor-
den.

Erhöhung der Kinderzulage
Jeder Riester-Sparer kann seit
2008 bis zu 154 EUR Grundzula-
ge im Jahr erhalten. 
Verheiratete, die bei der Ein-
kommensteuer zusammenver-
anlagt werden, erhalten die zwei-
fache Grundzulage, wenn für bei-
de separate Riester-Verträge be-
stehen. 

Für Kinder, die bis einschließlich

2007 geboren wurden, bleibt es
bei der Kinderzulage von 185
EUR pro Jahr. Für ab 2008 gebo-
rene Kinder erhöht sich die Zula-
ge auf jährlich 300 EUR. 

Berufseinsteigerbonus
Für junge Berufseinsteiger wur-
de ein zusätzlicher Anreiz für die
Altersvorsorge geschaffen. Diese
erhalten seit 2008 bei Abschluss
eines Riester-Vertrages einmalig
eine um 200 EUR erhöhte Grund-
zulage, vorausgesetzt, sie ha-
ben das 25. Lebensjahr noch
nicht vollendet. Dieser Einsteiger-
bonus gilt auch für bereits beste-
hende Riester-Verträge.

Um die vollen Zulagen zu erhal-
ten, müssen Riester-Sparer den
Mindesteigenbeitrag von vier Pro-
zent des rentenversicherungs-

pflichtigen Vorjahreseinkommens
in ihren Riester-Vertrag einzah-
len (Mindest-Sockelbeitrag: 60
EUR).
Wird weniger gezahlt als der
Mindesteigenbeitrag, reduziert
sich die Förderung anteilig. 

Zusätzlich können Riester-Spa-
rer ihre gezahlten Altersvorsor-
gebeiträge im Rahmen der Ein-
kommensteuererklärung als
Sonderausgaben geltend ma-
chen. Der Höchstsatz für den
Sonderausgabenabzug beträgt 
jährlich 2.100 EUR.

Wohn-Riester
Wer mit einer Riester-Rentenver-
sicherung, einem Bank- oder
Fondssparplan für das Alter vor-
sorgt, kann das angesparte Ka-
pital nun auch für den Bau oder

Kauf einer Immobilie, die Ent-
schuldung oder den Erwerb von
Anteilen an Wohnungsgenossen-
schaften einsetzen. Auch Ein-
zahlungen auf Bausparverträge
sind jetzt förderfähig. 

Außerdem gibt es die Riester-Zu-
lagen für Tilgungsleistungen auf
Wohnungsbaukredite, vorausge-
setzt, die Immobilie befindet sich
im Inland und wird selbst genutzt.

Nutzen auch Sie die höchstmög-
liche staatliche Förderung zum
Aufbau einer privaten Altersvor-
sorge und fordern Sie weitere In-
formationen zur Riester-Renten-
versicherung mit dem Coupon
4  an.

Riester-Rente
Neuerungen machen sie noch attraktiver!

Vorteile der IPV-Mitgliedschaft 

Rat und Hilfe
• Hilfseinrichtungen

Wir helfen bei Krankheit oder unverschuldeter Arbeitslosig-
keit, um den Versicherungsschutz zu erhalten.

• Medizinische Notfallhilfe,
wenn Sie auf einer Auslandsreise erkranken.

• Gesundheitsberatung,
wenn Sie sich mit gesundheitlichen Fragen auseinanderset-
zen müssen.

• Gesundheits-Check
als Alternative zur Vorsorgeuntersuchung beim Hausarzt.

• Psychologische Beratung
Sie erhalten schnellen Zugang zu qualifizierter therapeuti-
scher Hilfe.

• Pflegeberatung,
wenn Sie in der Familie mit dem Thema “Pflege” konfron-
tiert werden.

• Wohnen im Alter,
wenn Sie sich über die verschiedenen Wohnformen und spe-
ziell über Seniorenwohnanlagen informieren möchten.

Regelmäßige aktuelle Informationen
• IPV-Journal

Halbjährlich erscheinen aktuelle Informationen zur Alters-
versorgung, Vermögensbildung und Gesundheitsvorsorge.

Für nur 12 EUR jährlich profitieren Sie von einem umfangreichen Serviceangebot zur Alters- und Gesundheitsvorsorge. 

Neutrale und individuelle Beratung
• Betriebsrente

Rechtsberatung zu betrieblichen Vorsorgemaßnahmen.
• Private Vorsorge

Rechtsberatung zu Ihrer privaten Vorsorge.
• Private Krankenversicherung

Wir beraten Sie beim Aufbau Ihrer privaten Krankenversi-
cherung.

• Sozialversicherung
Wir haben Antworten auf Fragen zur Sozialversicherung.

• Steuertipps
Sie erhalten von uns wertvolle Steuertipps zu Versorgungs-
fragen.

Finanzielle Vorteile
• Prämienvergünstigungen

zu Ihren Lebens-, Renten- und (seit 01.01.2007) auch für 
private Krankenversicherungen.

• Hotelübernachtungen
Sie buchen weltweit Hotelübernachtungen zu günstigen Preisen.

• Gesundheits- und Wellnessurlaub
Sie erhalten zehn Prozent Ermäßigung auf Gesundheits- und 
Wellnessurlaube.

Vorteile speziell für Firmen-Mitglieder
• Industrie-Pensions-Management e.V.

Versorgungswerk insbesondere für kleine und mittelständische
Unternehmen.

Weitere Informationen unter
www.ipv.de



Nach dem Inkrafttreten des
Jahressteuergesetzes 2008

müssen insbesondere sozial-
versicherungsfreie Gesellschaf-
ter-Geschäftsführer (GGF) wie-
der genau prüfen, welches Ver-
hältnis von betrieblicher Al-
tersversorgung und Basis-Ren-
te ihnen die höchstmöglichen
Steuervorteile bietet. 

Gemäß Schreiben des Bundes-
ministeriums der Finanzen
(BMF) vom 22.05.2007 (IV C 8 -
S 2221/07/002) war der Sonder-

ausgabenabzug nach § 10 Abs.
3 Satz 1 und 2 EStG (Basis-Ren-
te) für GGF nicht zu kürzen,
wenn dessen Anspruch auf be-
triebliche Altersversorgung
ganz oder teilweise durch eige-
ne Beitragszahlung finanziert
wird. 

Das Jahressteuergesetz 2008
hebt diese Regelung auf.  Da-
nach führt eine bestehende
oder neu eingerichtete betrieb-
liche Altersversorgung dazu,
dass der für eine Basis-Versor-

gung zur Verfügung stehende
Höchstbetrag gemäß § 10 Abs.
1 Satz 3 EStG um einen fiktiven
Gesamtbeitrag zur gesetzlichen
Rentenversicherung gekürzt
wird. Dies beschränkt die steu-
erlich geförderten Altersvor-
sorgemöglichkeiten von GGF
erheblich. 

Die Regelung gilt selbst dann,
wenn die betriebliche Altersver-
sorgung ausschließlich durch
Entgeltumwandlung finanziert
wird. 

Bei der Einrichtung einer Al-
tersversorgung ist eine indivi-
duelle Prüfung in jedem Fall zu
empfehlen. So kann ermittelt
werden, welche Form der Al-
tersvorsorge die größten Vortei-
le bietet bzw. ob eine Kombina-
tion von privater und betrieb-
licher Altersversorgung die op-
timale Lösung darstellt.

Nähere Informationen zu die-
sem Thema können Sie über
unseren Coupon  5  anfordern.

Fax: 0180 5 304308
Tel.: 0180 5 304307
(bundesweit 14 Cent/Min. aus dem deutschen Festnetz / Mobil-
funkpreise abweichend)

Industrie-Pensions-Verein e.V.
Postfach 13 69
26303 Varel

Ja, ich möchte ausführliche Informationen zu 
folgenden Themen (Kennziffer(n) bitte ankreuzen):

1  Kapitallebensversicherung
2  Private Rentenversicherung
3  Zahnzusatzversicherung
4  Riester-Rente
5  Jahressteuergesetz 2008

Der IPV informiert die zuständige Vertragsgesellschaft über
Ihr Interesse.

Vorname

Name

Straße

PLZ

Ort

Telefon

E-Mail

Mitgliedsnummer
(steht neben dem Adressfeld auf dem Umschlag)

B R I E F / F A X
©
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Hat sich Ihre Anschrift/Kontoverbindung geändert? Bitte teilen Sie uns Ihre neuen Daten mit.
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Jahressteuergesetz 2008
Rücknahme steuerlicher Regelungen für Gesellschafter-Geschäftsführer

Am 21.05.2008 hat das Bun-
deskabinett das Gesetz zur

Strukturreform des Versor-
gungsausgleichs beschlossen.
Sowohl das materielle Recht als
auch das Verfahrensrecht des
Versorgungsausgleichs werden
damit grundlegend neu gere-
gelt. Am Grundsatz der Teilung
der in der Ehe erworbenen Ver-
sorgungen wird jedoch nichts
geändert.
Der Versorgungsausgleich re-
gelt die Verteilung der wäh-
rend der Ehezeit erworbenen
Anrechte. Dies bezieht sich ins-
besondere auf Versorgungsan-
sprüche aus der gesetzlichen

Rentenversicherung, der Be-
amtenversorgung, einer priva-
ten oder betrieblichen Alters-
versorgung.
Nach bislang geltendem Recht
erfolgt eine Verrechnung aller in
der Ehe erworbenen Anrechte.
Der Ausgleich einer gegebe-
nenfalls bestehenden Wertdif-
ferenz erfolgt in der Regel über
die gesetzliche Rentenversi-
cherung durch Aufbau oder
Aufstockung einer eigenen Ver-
sorgungsanwartschaft.
Bedingt durch das Umrechnen
von Ansprüchen nach der Bar-
wert-Verordnung können Prog-
nosefehler entstehen. Dies führt

dazu, dass die aus der Ehe
stammenden Renten der Ehe-
leute im Versorgungsfall häufig
voneinander abweichen.
Die Gesetzesreform soll für
mehr Gerechtigkeit bei der Ver-
teilung von Versorgungsansprü-
chen unter den Eheleuten sor-
gen.
Künftig soll danach jede Versor-
gung, die ein Ehepartner in der
Ehezeit erworben hat, im jewei-
ligen Versorgungssystem nach
dem Grundsatz der „internen
Teilung“ zwischen beiden Ehe-
leuten geteilt werden. Jeder
Ehegatte erhält dabei einen ei-
genen Versorgungsanspruch

beim jeweiligen Versorgungs-
träger. Eine Verrechnung ist
damit nicht mehr erforderlich.
Eine externe Teilung, sprich die
Begründung eines Anrechts bei
einem anderen Versorgungs-
träger, soll grundsätzlich nur
noch dann stattfinden, wenn
der ausgleichsberechtigte Ehe-
gatte und der Versorgungsträ-
ger des ausgleichspflichtigen
Ehegatten dies wünschen. Das
Gesetz zur Strukturreform des
Versorgungsausgleichs soll vo-
raussichtlich zum 01.09.2009
in Kraft treten. Näheres zu die-
sem Thema finden Sie im Inter-
net unter www.ipv.de.

Strukturreform des Versorgungsausgleichs
Mehr Gerechtigkeit nach der Scheidung


